Geliebtes Vollstreckungsgericht,
liebe(r) Rechtspfleger/in,

geehrte(r) Urkundsbeamte(r),

geschätzte(r) Gerichtsvollzieher(in),

darf ich mich vorstellen?

Ich bin ein Vollstreckungstitel, mein Vater – der Gesetzgeber – hat mir als Grundrecht und von Geburt an eine Mindestlebenszeit von 30 Jahren eingeräumt, § 197 Abs. I S. 3 BGB. Mein Stiefvater – Gläubiger/Gläubigervertreter – verlängert mit jedem neuen Antrag auf Vollstreckung der in meinem Herzen festgeschriebenen Forderung meine Lebenszeit auf unbestimmte Dauer, § 212 BGB.
Ich mag zwar erst vor kurzem geboren worden sein (≤ ein Jahr), mich in der Pubertät befinden (≤ zehn Jahre), zwischenzeitlich erwachsen sein (≤ zwanzig Jahre) oder mich langsam auf die Rente vorbereiten (≤ dreißig Jahre), fühle mich im Augenblick jedoch noch fit und attraktiv.
Im bisherigen Verlaufe meines Lebens wurde ich bereits mehrfach gefaltet und einkuvertiert (eingetütet) und an die unterschiedlichsten Leute versandt. Ich habe bereits diverse Akten/Akteninhalte gesehen und oft wird mir ein Eingangsstempel auf das Auge gedruckt. Vereinzelt werden auf mir die dicksten Akten abgelegt, ständig werde ich (insbesondere oben links) getackert, bis meine Ecken ausfransen. Ganz Hartnäckige tackern mich sogar am Bauch - in der Mitte – oder löchern mich bis mir schlecht wird – links außen, dabei bin ich doch eine vollstreckbare Urkunde. (
Mein Leben friste ich größtenteils im Dunkeln innerhalb von Briefumschlägen oder Akten, oft sehe ich jedoch auch die ganze Welt. Hauptsächlich durchreise ich Deutschland, ab und zu darf ich mit einem Visa (Vollstreckbarerklärung für EU-Staaten) auch das Ausland bereisen, Art. 38 ff EuGVVO.
Bei all diesen Strapazen leidet kontinuierlich mein äußeres Erscheinungsbild, oft bin ich froh, wenn ich wieder zu meinem Stiefvater – Gläubiger/Gläubigervertreter – zurück gelange. Dieser befreit mich stets von allerlei Unrat, insbesondere von unzähligen Heftklammern. In Folge der Fülle und der gelegentlich versteckten Klammern fällt dieses zum Teil nicht unblutig für meinen Stiefvater – Gläubiger/Gläubigervertreter – aus, aber er gibt sich redlich Mühe, mich ständig wieder aufzumöbeln, zu glätten und neu zu frisieren.
Ab und zu kommt es auch mal vor, dass mich meine säumige Mutter – Schuldner(in) – sehen bzw. bei vollständiger Zahlung der mir innewohnenden Forderung wieder behalten möchte, §§ 704 ff ZPO.

Da mein Stiefvater – Gläubiger/Gläubigervertreter – beharrlich auf die Zahlung der in mir festgeschrieben Forderung besteht, dieses auch oft viele Jahre andauert, möchte ich im Zeitpunkt der Aushändigung an meine Mutter – Schuldner(in) – noch genauso attraktiv sein wie bei meiner Geburt.

Sind Sie mir dabei behilflich?  (
